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unterzeichnete israelisch–palästinensische Interimsabkommen 8.ersuchtden Generalsekretär, den Bericht des Aus-
über das Westjordanland und den Gaza–Streifen , schusses allen zuständigen Organen der Vereinten Nationen102

erneut erklärend, daß die Vereinten Nationen eine dauern-
de Verantwortung für die Palästinafrage tragen, bis diese unter
allen Aspekten zufriedenstellend und unter Beachtung der 9.ersuchtden Generalsekretäraußerdem, dem Ausschuß
internationalen Legitimität gelöst ist, auch weiterhin alle erforderlichen Einrichtungen zur Wahr-

1. dankt dem Ausschuß für die Ausübung der unver-
äußerlichen Rechte des palästinensischen Volkes für seine 68. Plenarsitzung
Bemühungen bei der Wahrnehmung der ihm von der General- 9. Dezember 1997
versammlung übertragenen Aufgaben;

2. ist der Auffassung, daß der Ausschuß auch künftig nenser
einen wertvollen und positiven Beitrag zu den internationalen
Bemühungen um die Förderung der wirksamen Umsetzung der
Grundsatzerklärung über Regelungen betreffend eine vorläufi-
ge Selbstregierung und die Mobilisierung internationaler
Unterstützung und Hilfe für das palästinensische Volk wäh-
rend der Übergangszeit leisten kann;

3. schließt sichden Empfehlungen des Ausschusses in
Kapitel VII seines Berichtsan;

4. ersuchtden Ausschuß, die Situation im Zusammen-
hang mit der Palästinafrage weiterzuverfolgen und gegebenen-
falls der Generalversammlung beziehungsweise dem Sicher-
heitsrat Bericht zu erstatten und Vorschläge zu unterbreiten;

5. ermächtigtden Ausschuß, auch weiterhin alles zu tun,
um die Ausübung der unveräußerlichen Rechte des palästinen-
sischen Volkes zu fördern, in seinem gebilligten Arbeits-
programm alle Anpassungen vorzunehmen, die er für zweck-
mäßig und im Lichte der Entwicklungen für notwendig hält,
sowie besonderes Gewicht auf die Notwendigkeit der Mobili-
sierung von Unterstützung und Hilfe für das palästinensische
Volk zu legen und der Generalversammlung auf ihrer dreiund-
fünfzigsten Tagung und danach darüber Bericht zu erstatten;

6. ersucht den Ausschuß, auch weiterhin mit den
nichtstaatlichen Organisationen zusammenzuarbeiten, die
einen Beitrag dazu leisten, die Weltöffentlichkeit besser mit
den Fakten im Zusammenhang mit der Palästinafrage vertraut
zu machen und Unterstützung und Hilfe zur Deckung der
Bedürfnisse des palästinensischen Volkes zu fördern, und
ersucht ihn, die erforderlichen Schritte zu unternehmen, um
weitere nichtstaatliche Organisationen in seine Arbeit ein-
zubinden;

7. ersuchtdie Vergleichskommission nach Resolution
194 (III) der Vereinten Nationen für Palästina und die anderen
mit der Palästinafrage befaßten Organe der Vereinten Natio-
nen, mit dem Ausschuß auch weiterhin voll zusammen-
zuarbeiten und ihm auf Ersuchen die ihnen vorliegenden
einschlägigen Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu
stellen;

zuzuleiten, und fordert diese nachdrücklich auf, nach Bedarf
die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen;

nehmung seiner Aufgaben zur Verfügung zu stellen.

52/50. Sekretariats-Abteilung für die Rechte der Palästi-

Die Generalversammlung,

nach Behandlungdes Berichts des Ausschusses für die
Ausübung der unveräußerlichen Rechte des palästinensischen
Volkes ,103

insbesondere Kenntnis nehmendvon den in Abschnitt V.B
dieses Berichts enthaltenen einschlägigen Informationen,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 32/40 B vom
2. Dezember 1977, 33/28 C vom 7. Dezember 1978, 34/65 D
vom 12. Dezember 1979, 35/169 D vom 15. Dezember 1980,
36/120 B vom 10. Dezember 1981, 37/86 B vom 10. De-
zember 1982, 38/58 B vom 13. Dezember 1983, 39/49 B vom
11. Dezember 1984, 40/96 B vom 12. Dezember 1985,
41/43 B vom 2. Dezember 1986, 42/66 B vom 2. Dezember
1987, 43/175 B vom 15. Dezember 1988, 44/41 B vom
6. Dezember 1989, 45/67 B vom 6. Dezember 1990, 46/74 B
vom 11. Dezember 1991, 47/64 B vom 11. Dezember 1992,
48/158 B vom 20. Dezember 1993, 49/62 B vom 14. De-
zember 1994, 50/84 B vom 15. Dezember 1995 und 51/24
vom 4. Dezember 1996,

1. nimmt mit Genugtuung Kenntnisvon den Maßnahmen,
die der Generalsekretär gemäß ihrer Resolution 51/24 ergriffen
hat;

2. vertritt die Auffassung, daß die Sekretariats-Abteilung
für die Rechte der Palästinenser durch die Veranstaltung von
Seminaren und Tagungen nichtstaatlicher Organisationen
sowie durch ihre Forschungs- und Überwachungstätigkeiten,
die Erstellung von Studien und Veröffentlichungen und die
Sammlung und Verbreitung von Informationen in gedruckter
und elektronischer Form über alle Fragen im Zusammenhang
mit der Palästinafrage nach wie vor einen nützlichen und
positiven Beitrag leistet;

3. ersucht den Generalsekretär, der Abteilung auch
weiterhin die Ressourcen zur Verfügung zu stellen, die sie
benötigt, um insbesondere das Informationssystem der
Vereinten Nationen über die Palästinafrage weiter auszubau-104

en, und sicherzustellen, daß sie im Benehmen mit dem
Ausschuß für die Ausübung der unveräußerlichen Rechte des
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palästinensischen Volkes und unter Anleitung dieses Aus- tember 1993 in Washington unterzeichneten Grundsatz-
schusses die in Ziffer 1 der Resolution 32/40 B, in Ziffer 2b) erklärung über Regelungen betreffend eine vorläufige Selbst-
der Resolution 34/65 D, in Ziffer 3 der Resolution 36/120 B, regierung und der darauffolgenden Durchführungsabkom-
in Ziffer 3 der Resolution 38/58 B, in Ziffer 3 der Resolution men, namentlich des am 28. September 1995 in Washington
40/96 B, in Ziffer 2 der Resolution 42/66 B, in Ziffer 2 der unterzeichneten israelisch-palästinensischen Interimsabkom-
Resolution 44/41 B, in Ziffer 2 der Resolution 46/74 B, in mens über das Westjordanland und den Gazastreifen , sowie
Ziffer 2 der Resolution 48/158 B, in Ziffer 3 der Resolution ihrer positiven Implikationen,
49/62 B, in Ziffer 3 der Resolution 50/84 B und in Ziffer 3 der
Resolution 51/24 im einzelnen angeführten Aufgaben auch
weiterhin wahrnimmt;

4. ersuchtden Generalsekretäraußerdem, die weitere
Kooperation des Bereichs Kommunikation und Öffentlich-
keitsarbeit und anderer Stellen des Sekretariats sicherzustellen,
dahin gehend, daß sie den Bereich in die Lage versetzen, seine
Aufgaben wahrzunehmen, und angemessen über die ver-
schiedenen Aspekte der Palästinafrage berichten;

5. bittet alle Regierungen und Organisationen, mit dem schaft stärker ins Bewußtsein rückt, und daß das Programm
Ausschuß und dem Bereich bei der Wahrnehmung ihrer Auf- wirksam zu einem Klima beiträgt, das dem Dialog und der
gaben zusammenzuarbeiten; Unterstützung des Friedensprozesses förderlich ist;

6. nimmt mit Genugtuung Kenntnisvon den Maßnahmen 3. ersuchtden Bereich, in voller Zusammenarbeit und
der Mitgliedstaaten zur alljährlichen Begehung des Interna- Abstimmung mit dem Ausschuß für die Ausübung der unver-
tionalen Tages der Solidarität mit dem palästinensischen Volk äußerlichen Rechte des palästinensischen Volkes und mit der
am 29. November, ersucht sie, die Begehung dieses Tages aufgrund von Entwicklungen, die sich auf die Palästinafrage
auch weiterhin einem möglichst breiten Publikum bekannt zu auswirken, unter Umständen gebotenen Flexibilität sein beson-
machen, und ersucht den Ausschuß, im Rahmen der Begehung deres Informationsprogramm über die Palästinafrage im Zwei-
des Tages der Solidarität in Zusammenarbeit mit der Ständigen jahreszeitraum 1998-1999 mit spezieller Ausrichtung auf die
Beobachtervertretung Palästinas bei den Vereinten Nationen öffentliche Meinung in Europa und Nordamerika fortzusetzen
auch künftig jedes Jahr eine Ausstellung über die Rechte der und vor allem
Palästinenser zu veranstalten.

68. Plenarsitzung den Aktivitäten des Systems der Vereinten Nationen zu
9. Dezember 1997 verbreiten, so auch Berichte über die von den zuständigen

52/51. Besonderes Informationsprogramm über die
Palästinafrage b) auch weiterhin Publikationen über die verschiedenen

Die Generalversammlung,

nach Behandlungdes Berichts des Ausschusses für die
Ausübung der unveräußerlichen Rechte des palästinensischen
Volkes ,105

insbesondere Kenntnis nehmendvon den in Abschnitt VI
dieses Berichts enthaltenen Informationen,

unter Hinweisauf ihre Resolution 51/25 vom 4. Dezember
1996,

überzeugt, daß die weltweite Verbreitung genauer und
umfassender Informationen und die Rolle der nichtstaatlichen
Organisationen und Institutionen nach wie vor von ent-
scheidender Bedeutung für eine bessere Kenntnis und stärkere
Unterstützung der unveräußerlichen Rechte des palästinensi-
schen Volkes sind,

in Kenntnisder von der Regierung des Staates Israel und
der Palästinensischen Befreiungsorganisation am 13. Sep-
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1. nimmt mit Genugtuung Kenntnisvon den Maßnahmen,
welche der Sekretariats-Bereich Kommunikation und Öffent-
lichkeitsarbeit gemäß Resolution 51/25 ergriffen hat;

2. vertritt die Auffassung, daß das besondere Informa-
tionsprogramm des Bereichs Kommunikation und Öffentlich-
keitsarbeit über die Palästinafrage insofern sehr nützlich ist, als
es die komplexen Zusammenhänge der Palästinafrage und die
Situation im Nahen Osten insgesamt, insbesondere auch die
Fortschritte im Friedensprozeß, der internationalen Gemein-

a) Informationen über alle die Palästinafrage betreffen-

Organisationen der Vereinten Nationen geleistete Arbeit;

Aspekte der Palästinafrage auf allen Gebieten herauszugeben
und auf den neuesten Stand zu bringen, so auch Informationen
über die jüngsten diesbezüglichen Entwicklungen, insbesonde-
re die Aussichten auf Frieden;

c) sein audiovisuelles Material über die Palästinafrage zu
erweitern und auch weiterhin solches Material herzustellen;

d) Informationsmissionen für Journalisten in das Gebiet
zu veranstalten und zu fördern, so auch in die der Zuständig-
keit der Palästinensischen Behörde unterstehenden Gebiete und
die besetzten Gebiete;

e) internationale, regionale und nationale Seminare für
Journalisten sowie Journalistentreffen zu veranstalten;

f) dem palästinensischen Volk auch künftig beim Ausbau
des Medienbereichs behilflich zu sein und insbesondere das

Ebd., Beilage 35 (A/52/35). Dokument S/1997/357.105

A/48/486-S/26560, Anhang; siehe Official Records of the Security106

Council, Forty-eighth Year, Supplement for October, November and December
1993, Dokument S/26560.

A/51/889-S/1997/357, Anhang; siehe Official Records of the Security107

Council, Fifty-second Year, Supplement for April, May and June 1997,




